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Präambel  

 

Die Rahmenempfehlungen zur Verbesserung des Informationsangebots, der Zusammenarbeit 

in der Versorgung von Opfern sexuellen Missbrauchs und des Zugangs zur Versorgung grei-

fen die Anregungen des Abschlussberichts der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung 

des sexuellen Kindesmissbrauchs „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-

verhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ des Run-

den Tisches sowie die Empfehlungen des Runden Tisches „Immaterielle und materielle Hilfen 

für Betroffene“ auf mit dem generellen Ziel, das bestehende Informations- und Leistungsan-

gebot für von sexuellem Missbrauch Betroffene zu erschließen. Denn zentrale Forderungen 

des Runden Tisches richten sich auf Informationsangebote zum Thema sexueller Missbrauch, 

die als intransparent und insuffizient erlebt werden, auf eine bessere Vernetzung und Erreich-

barkeit bestehender Hilfsangebote sowie auf einen zeitnahen Zugang zu qualifizierten Thera-

peutinnen und Therapeuten.  

 

Der Runde Tisch hatte einvernehmlich festgestellt, dass Opfer von sexuellem Missbrauch un-

ter anderem im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Regelungen im Fünften Buch Sozialge-

setzbuch (SGB V) in Verbindung mit der Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundes-

ausschusses grundsätzlich angemessene psychotherapeutische und andere Leistungen zur 

Krankenbehandlung erhalten können. Bezüglich der Informationen über diese Leistungen, ih-

rer Verfügbarkeit und ihrer Vernetzung zu anderen spezifischen Angeboten wurde Verbesse-

rungspotential gesehen. 
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Prämissen  

 

1. Die Rahmenempfehlungen gehen von der Prämisse aus, dass das in Deutschland bestehen-

de allgemeine Versorgungs- und Behandlungsangebot durch eine sehr große Anzahl unter-

schiedlichster Einrichtungen und Personen charakterisiert ist, die mit der Betreuung und Be-

handlung von Opfern sexuellen Missbrauchs qualifiziert befasst sind oder grundsätzlich dafür 

in Frage kommen. Charakteristisch sind auch die große Heterogenität der Leistungserbringer 

im weiteren Sinne und die verbreitete Unkenntnis über das Angebot sowohl bei professionel-

len Behandlerinnen und Behandlern wie auch bei Hilfesuchenden. Es wird darauf ankommen, 

Informationen sowie das Beratungs-, Versorgungs- und Behandlungsangebot zunächst besser 

verfügbar zu machen, ehe neue Einrichtungen oder Änderungen der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen angemahnt werden. 

 

2. Die Rahmenempfehlungen gehen außerdem von der Prämisse aus, dass ein differenziertes 

Hilfsangebot    der Problemlage angemessen ist: dazu gehören allgemeine und besondere In-

formationen und Auskünfte, daneben Gesprächs- und Beratungsangebote sowie eine Ver-

zweigung zur Selbsthilfe und schließlich therapeutische Angebote.  

 

Diese differenzierten Angebotsstrukturen dienen vor allem dem Anliegen, der individuellen 

Problemlage der Betroffenen angemessen begegnen zu können. Nicht in allen Fällen ist gleich 

eine Krankenbehandlung indiziert. Oftmals benötigen Opfer sexuellen Missbrauchs oder ihre 

Angehörigen zunächst qualifizierte fachliche Informationen oder sie suchen das Gespräch 

über das Erlebte. Sofern eine Krankenbehandlung notwendig ist, kann sie auch direkt in An-

spruch genommen werden. 

 

Beteiligte an dieser Behandlung sind:  

- Ärztinnen und Ärzte, die die psychosomatische Grundversorgung anbieten. 

Beteiligte mit spezifischer psychotherapeutischer Qualifikation1:  

- Ärztinnen und Ärzte mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie. 

- Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie. 

- Fachärztinnen und Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. 

- Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie. 

- Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten und Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeutinnen und –therapeuten.  

 

Eine psychotherapeutische Behandlung der psychischen Folgen sexuellen Missbrauchs kann 

im Rahmen des Leistungsspektrums der Gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen. Anzu-

streben ist dann ein Kontakt zu solchen zugelassenen Psychotherapeutinnen beziehungsweise 

Psychotherapeuten, Fachärztinnen beziehungsweise Fachärzten sowie Einrichtungen, die Er-

fahrungen mit der Behandlung von Missbrauchsfolgen haben. 

                                                 
1 Im weiteren Text als qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten bezeichnet.  



 

 

 

 

Rahmenempfehlung zur Verbesserung des Informationsangebotes, der Zusammenarbeit  

in der Versorgung von Opfern sexuellen Missbrauchs und des Zugangs zur Versorgung  
Seite 4 von 45 

3. Eine weitere wichtige Prämisse liegt schließlich darin, dass ein Informations- und Hilfsan-

gebot primär auf regionaler Ebene strukturiert werden muss, denn nur so können spezifische 

regionale Bedingungen, wie zum Beispiel das Vorhandensein spezialisierter Beratungsstellen, 

besonderer Ambulanzen oder entsprechend fortgebildeter Therapeutinnen und Therapeuten 

in eine Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit einfließen. Die regionale Ebene kann am 

ehesten eine wohnortnahe und dem aktuellen Stand entsprechende Versorgung gewährleisten 

und vernetzen. 

 

 

Ziele der Rahmenempfehlungen 

 

1. Verbesserung der Information über regional verfügbare Beratung, Betreuung und The-

rapieangebote. 

2. Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit. 

3. Verbesserung der Verfügbarkeit von bestehenden Therapieangeboten.  

4. Weiterentwicklung der Therapieangebote.  

5. Qualitätsanforderungen an spezialisierte Therapeutinnen und Therapeu-

ten/Ambulanzen. 

 

 

Empfehlungen für Maßnahmen zur Zielerreichung 

 

1. Verbesserung der Information über regional verfügbare Bera-
tung, Betreuung und Therapieangebote 

 

Erstellung einer gemeinsamen webbasierten Informationsplattform mit folgenden Inhalten:  

 

1.1 Allgemeine Informationen  

(Bereitstellung durch die Bundesebene)  

- Grundlegende medizinische / psychologische Informationen über Folgen von sexuel-

lem Missbrauch (Definition Trauma, mögliche Traumafolgen, Psychotraumatologie, 

Beschreibung der möglichen Krankheitsfolgen / Krankheitsbilder auf der Basis der 

ICD-10; S-3 Leitlinie „Posttraumatische Belastungsstörung“). 

- Informationen über Psychotherapie allgemein sowie Therapieangebote und –

methoden, die speziell für diese Betroffenengruppe geeignet sind (u.a. über Umfang 

und Dauer der Behandlung, ambulante Methoden, zum Beispiel EMDR; stationäre 

Traumatherapie (als Krankenhausbehandlung oder Rehabilitation) zum Beispiel nach 

dem Konzept des Drei-Phasen-Modells, Qualitätsstandards für stationäre Traumathe-

rapie). 
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- Informationen über Zuständigkeit je nach Problemlage / Fragestellung (Gesetzliche 

Krankenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung, sonstige Leistungsträger, Ein-

richtungen in freier Trägerschaft (zum Beispiel Kommunen, Kirchen), Versorgungsamt 

/ Bundesversorgungs-, Opferentschädigungsgesetz (§ 68 SGB I). 

- Informationen über Zugänge und Voraussetzung zu Beratung, Betreuung und Behand-

lung (Aufnahmewege für Beratung sowie ambulante, stationäre und rehabilitative 

Maßnahmen, grundlegendes zur Finanzierung; bezüglich ambulanter Psychotherapie: 

Informationen über den psychotherapeutischen Leistungsanspruch, zugelassene psy-

chotherapeutische Verfahren, Schritte des Antrags- und Genehmigungsverfahrens, 

Gutachterverfahren als Instrument der Qualitätssicherung, Widerspruchsmöglichkei-

ten, Hinweise auf OEG, usw.). 

 

1.2 Adressen  

(Bereitstellung auf Landes-/regionaler Ebene) 

- Selbsthilfegruppen/-einrichtungen. 

- Beratungsstellen. 

- Informationsstellen auf kommunaler Ebene / örtlich angebotene Informationsstellen 

(zum Beispiel Kommune, Kirche etc.) sowie der Länder/Regionen. 

- Ambulant tätige qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten. 

- Spezielle Ambulanzen (zum Beispiel von Krankenhäusern, Hochschulambulanzen, 

Ausbildungseinrichtungen). 

- Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA), die über ein entsprechendes Leistungsange-

bot verfügen. 

- Spezialisierte stationäre Einrichtungen (Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen) 

mit einem entsprechenden Angebot.  

 

 

Hinweis: Bei den Informationen zu Versorgungs- und Behandlungseinrichtungen etc., die auf 

der Plattform gelistet sind, handelt es sich um Informationen regional ermittelter Quellen, 

nicht aber um Empfehlungen der Plattformbetreiber. Für Aktualisierungen ist jeweils die Regi-

on verantwortlich. 
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2. Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit 

 

2.1 Austausch und Zusammenarbeit zwischen den an der Versorgung gesetzlich Krankenver-

sicherter Beteiligten sowie mit den Vertretern komplementärer Angebote (zum Beispiel Bera-

tungsstellen, Selbsthilfegruppen usw.) über das regional / lokal vorhandene therapeutische 

Angebot, zum Beispiel durch Kooperationsvereinbarungen, regionale Gesundheitskonferen-

zen. 

 

2.2 Einrichtung regionaler, spezialisierter Netzwerke der Behandlerinnen und Behandler (zum 

Beispiel analog Traumanetz Sachsen, Kompetenznetzwerk Depression in Bayern, psy-

chenet.de: Hamburger Netz psychische Gesundheit, Bündnis gegen Depression, Niedersächsi-

sches Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge (siehe Anlage 1- 5)). 

 

2.3 Nutzung bestehender spezifischer Qualitätszirkel / Intervisionsgruppen, oder deren Ein-

richtungen (zum Beispiel bei den Kassenärztlichen Vereinigungen oder den Kammern).  

 

2.4 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen -nach Möglichkeit auch berufsgruppen-

übergreifend (zum Beispiel bei den Kammern) - mit dem Ziel, die Vernetzung und Kooperati-

on auf der Grundlage transparenter Qualitätsstandards für Beratung und Behandlung zu för-

dern. 

 

2.5 Einrichtung von Angeboten zur Therapievermittlung (freie Therapieplätze), wie sie bei-

spielsweise die KV Bayerns bereitstellt.    

 

 

3. Verbesserung der Verfügbarkeit von bestehenden Therapie-
angeboten 

 

Die Verfügbarkeit von Therapieangeboten kann durch direkte Maßnahmen, die sich auf Zu-

gang und Verfügbarkeit beziehen sowie durch indirekte Maßnahmen, die auf eine Optimie-

rung von Verwaltungsabläufen und eine verbesserte Nutzung der zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten zielen, erreicht werden.  

 

3.1. Direkte Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Therapieangeboten. 

 

3.1.1 Niederschwellige Informationsangebote durch die jeweils zuständige Kranken-

kasse, zum Beispiel in Form einer Informationsbroschüre (Informationen über den 

psychotherapeutischen Leistungsanspruch, zugelassene psychotherapeutische Verfah-

ren, Ablauf des Antrags- und Genehmigungsverfahrens, Informationen über das Gut-

achterverfahren als Instrument der Qualitätssicherung). 
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3.1.2 Unterstützung durch die zuständige Krankenkasse bei der Suche  nach einem 

Psychotherapieplatz, soweit erforderlich und erwünscht.  

 

3.1.3 Einrichtung von Suchportalen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen, um das 

Auffinden von qualifizierten Therapeutinnen und Therapeuten zu erleichtern. 

 

3.1.4 Maßnahmen, um die Sicherstellung der vertragsärztlichen und -

psychotherapeutischen Versorgung zu gewährleisten, zu verbessern und zu fördern 

durch die jeweiligen Zulassungs- und Berufungsausschüsse bei den Kassenärztlichen 

Vereinigungen. Hierzu gehören: 

 

3.1.4.1 Ausnahmsweise Besetzung zusätzlicher Vertragsarzt / Vertragspsy-

chotherapeutensitze bei nachgewiesenem besonderem Bedarf (Sonderbedarfs-

zulassung). 

 

3.1.4.2 Beim Vorliegen eines spezifischen regionalen Versorgungsbedarfs, der 

beispielsweise den spezifischen Bedürfnissen von Opfern sexueller Gewalt 

Rechnung trägt, können auch entsprechend qualifizierte Therapeutinnen und 

Therapeuten an Krankenhäusern, in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-

gen usw. Tätige oder entsprechende Einrichtungen zur ambulanten Versor-

gung des v.g. Personenkreises ermächtigt werden. 

 

3.1.4.3 Vermittlungen von Therapieplätzen, Identifikation sowie Aktivierung 

von zeitlichen Ressourcen bei bereits an der Versorgung teilnehmenden quali-

fizierten Therapeutinnen und Therapeuten.  

 

3.1.5 Zur Verfügung stellen und Verbesserung der Informationen über spezifische Be-

handlungsangebote in psychiatrischen Institutsambulanzen sowie in Ausbildungs- 

und Hochschulambulanzen. 

 

3.1.5.1 Psychiatrische Institutsambulanzen  

Psychiatrische Institutsambulanzen (PIA) sind ambulante Behandlungseinrich-

tungen an Psychiatrischen Krankenhäusern oder psychiatrischen Abteilungen 

von Allgemeinkrankenhäusern. Gemäß § 118 SGB V erfüllen sie einen beson-

deren Versorgungsauftrag. Dieser bezieht sich auf die Behandlung von Versi-

cherten, die aufgrund der Art, Schwere oder Dauer ihrer psychischen Erkran-

kung eines besonderen, d.h. multiprofessionellen (durch unterschiedliche Be-

rufsgruppen) und komplexen (unterschiedliche Behandlungsmaßnahmen) Be-

handlungsangebotes bedürfen. Bundesweit existieren bereits in zahlreichen 

PIA traumaspezifische Behandlungsangebote (siehe Anlage 6). Aufgrund der 

häufig komplexen Problematik bei von sexuellem Missbrauch Betroffenen stellt 

das zeitnah zu realisierende und multidisziplinäre Angebot dieser PIA als spe-

zialisierte Traumaambulanzen (Sozialberatung, Familientherapie, gegebenen-

falls Kreativtherapie, lokale Vernetzung mit Beratungsstellen und niedergelas-
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senen Psychotherapeuten) einen wichtigen Versorgungsbaustein dar. Eine sol-

che Schwerpunktsetzung sollte flächendeckend zur Verfügung stehen und 

deshalb in den Verträgen der Krankenkassen mit diesen Einrichtungen weiter 

ausgebaut werden.  

 

Zusätzlich zu v.g. bestehen bereits spezialisierte PIA als „Opferambulanzen“, in 

denen in Kooperation mit den regional zuständigen Sozialministerien erfolg-

reich eine spezifische Behandlung traumatisierter Personen nach dem Opfer-

entschädigungsgesetz (OEG) durchgeführt wird. Besonders in der Akutversor-

gung Betroffener hat sich dieses Versorgungsmodell an zahlreichen Standor-

ten bewährt und sollte weiter ausgebaut werden. 

 

3.1.5.2 Hochschul- und Ausbildungsambulanzen 

Gemäß § 117 Abs. 2 SGB V sind Hochschulambulanzen an Psychologischen 

Universitätsinstituten im Rahmen des für Forschung und Lehre erforderlichen 

Umfangs zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung ermächtigt. Glei-

ches gilt für die Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG. Auch 

hier existieren bereits spezifische traumatherapeutische Behandlungsangebo-

te. Diese Schwerpunktsetzung sollte in den Verträgen der Krankenkassen mit 

diesen Einrichtungen weiter ausgebaut werden.  

 

Kann trotz dieser Maßnahmen eine unaufschiebbare Therapie nicht rechtzeitig durch an der 

vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Therapeuten erbracht werden, kann eine Thera-

pie auch im Wege der Kostenerstattung unter den Voraussetzungen des § 13 Absatz 3 SGB V 

erfolgen. 

 

3.2 Indirekte Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Therapieangeboten. 

 

3.2.1 Informationen und Austausch im Rahmen der regelmäßigen Treffen von GKV-SV 

und den Fachreferenten der Bundesverbände beziehungsweise der jeweiligen Landes-

verbände der Krankenkassen zu einheitlichen, optimierten Verwaltungsabläufen der 

Gutachterzuweisungen bezüglich der Leistungsgewährung für ambulante Psychothe-

rapie und Weitergabe dieser Informationen auf Landesebene. 

 

3.2.2 Information und Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Krankenkassen zu psychischen Erkrankungen in Folge von sexuellem Missbrauch und 

deren Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch den Medizinischen Dienst der 

Krankenversicherung (MDK).  

 

3.2.3 Überprüfung eines möglichen Verbesserungspotenzials in der Ausbildung zur 

Psychologischen Psychotherapeutin beziehungsweise zum Psychologischen Psycho-

therapeuten und zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin beziehungsweise 

zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten hinsichtlich sozialrechtlicher 

Grundlagen der Erbringung von Psychotherapie im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
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versicherung sowie eine dem entsprechende Prüfung der Musterweiterbildungsord-

nung der Bundesärztekammer für die entsprechenden Fachgebiete. 

 

3.2.4 Spezifische Fortbildungsangebote für Therapeutinnen und Therapeuten für die 

Behandlung besonders schwer oder komplex traumatisierter Opfer von sexueller Ge-

walt sowie Fortbildung bezüglich sozialrechtlicher Grundlagen der Erbringung von 

Psychotherapie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung durch die jeweiligen 

Kammern. 

 

3.2.5 Psychotherapeutische Behandlung und Begutachtung von Opfern sexuellen 

Missbrauchs im Rahmen der Psychotherapie-Richtlinie als Schwerpunktthema der re-

gelmäßig von der KBV organisierten Tagungen für Gutachterinnen und Gutachter.  

 

 

4. Weiterentwicklung der Therapieangebote 

 

Die zur ambulanten Behandlung gesetzlich Krankenversicherter zugelassenen Psychotherapie-

verfahren sind in der Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses festge-

legt. Anerkannte Psychotherapieverfahren im Sinne der Psychotherapie-Richtlinie sind 

dadurch gekennzeichnet, dass ihnen ein umfassendes Theoriesystem der Krankheitsentste-

hung zugrunde liegt und dass ihre spezifischen Behandlungsmethoden in ihrer therapeuti-

schen Wirksamkeit belegt sind. Zu den zugelassenen psychotherapeutischen Behandlungsver-

fahren gehören derzeit die psychoanalytisch begründeten Verfahren (tiefenpsychologisch fun-

dierte Psychotherapie, analytische Psychotherapie) und die Verhaltenstherapie. Bei Behand-

lungsbeginn wird im Rahmen der v.g. Verfahren für jede Patientin und für jeden Patienten ein 

individueller Behandlungsplan, der alle Facetten des aktuellen Krankheitsbildes berücksichtigt 

und der bei Erfordernis im Verlauf der Behandlung auch verändert werden kann, erarbeitet. Im 

Behandlungsverlauf können zur Erreichung der Behandlungsziele die unterschiedlichsten Me-

thoden und Techniken, einschließlich kreativtherapeutischer Elemente zum Einsatz kommen, 

auch spezifische traumatherapeutische Methoden oder solche, die mit inneren Bildern arbei-

ten, wie zum Beispiel das katathyme Bilderleben.  

Neue psychotherapeutische Verfahren und Methoden (§ 135 Absatz 1 SGB V) können in der 

ambulanten Versorgung gesetzlich Krankenversicherter dann zur Anwendung kommen, wenn 

deren Nutzen, die medizinische Notwendigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit – auch im Ver-

gleich zu bereits zu Lasten der Krankenkassen erbrachten Methoden – durch wissenschaftliche 

Studien belegt sind und die Verfahren und Methoden auf dieser Basis vom Gemeinsamen Bun-

desausschuss anerkannt wurden. Voraussetzung für eine Prüfung von neuen Psychotherapie-

verfahren und -methoden durch den Gemeinsamen Bundesausschuss ist die Anerkennung 

derselben durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie nach § 11 PsychThG  als wis-

senschaftlich fundierte Behandlungsverfahren/-methoden. Dies stellt sicher, dass die Patien-

ten eine Behandlung erhalten, deren Wirksamkeit grundsätzlich gesichert ist.  



 

 

 

 

Rahmenempfehlung zur Verbesserung des Informationsangebotes, der Zusammenarbeit  

in der Versorgung von Opfern sexuellen Missbrauchs und des Zugangs zur Versorgung  
Seite 10 von 45 

Vor diesem Hintergrund werden zur Weiterentwicklung der Therapieangebote folgende 

Maßnahmen empfohlen: 

 

4.1 Ausschöpfung der bereits bestehenden Leistungsangebote seitens der qualifizierten 

Therapeutinnen und Therapeuten sowie entsprechender Einrichtungen im Rahmen der zur 

Versorgung gesetzlich Krankenversicherter zugelassenen psychotherapeutischen 

Behandlungsmethoden, auch im Hinblick auf die vielfältigen Störungen der psychischen 

Entwicklung und Ausbildung von akuten und chronischen Krankheiten nach sexuellem 

Missbrauch. 

 

4.2 Systematische Recherche und Identifikation von traumaspezifischen Methoden und 

Techniken durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie nach § 11 PsychThG sowie 

Beurteilung der wissenschaftlichen Fundierung der gefundenen Methoden und Techniken. 

 

4.3 Bewertung der wissenschaftlichen Fundierung von Körper- und Kreativtherapien durch 

den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie nach § 11 PsychThG. 

 

4.4 Überprüfung der vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie nach § 11 PsychThG als 

wissenschaftlich fundiert bewerteten traumaspezifischen Methoden sowie der Körper- und 

Kreativtherapien durch den Gemeinsamen Bundesausschuss.  

 

4.5 Bildung von Forschungsschwerpunkten bezüglich der Behandlung von Betroffenen 

sexuellen Missbrauchs an Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V. 

 

4.6 Überprüfung durch die Rehabilitationsträger, ob im Rahmen der Rehabilitation ambulante 

Angebote für von sexuellem Missbrauch Betroffene etabliert werden können (analog der 

„Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen" vom 04.05.2001und analog dem „Gemeinsamen 

Rahmenkonzept der Deutschen Rentenversicherung und der Gesetzlichen 

Krankenversicherung zur ambulanten medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker vom 

3. Dezember 2008), welche auch verfahrensübergreifende traumatherapeutische und 

nonverbale Behandlungsmethoden in den Gesamtrehabilitationsplan integrieren. 

 

4.7 Entwicklung von Angeboten im Rahmen der Integrierten Versorgung (§ 140 a-d SGB V) für 

komplex traumatisierte Menschen, die oft eine Vielzahl an Unterstützungsformen und –

einrichtungen mit der Notwendigkeit der Zusammenarbeit auch über die Sektorengrenzen 

hinweg (ambulante und stationäre Therapie, Klinik, Beratungsstellen, ambulante 

psychiatrische Pflege etc.) benötigen. 
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5. Qualitätsanforderungen an spezialisierte Therapeutinnen und 
Therapeuten / Ambulanzen 

 

Qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten verfügen grundsätzlich über die Qualifikatio-

nen zur Diagnostik und Behandlung von psychischen Erkrankungen infolge sexuellen Miss-

brauchs. Bei schweren beziehungsweise komplexen Traumafolgestörungen kann aber eine 

Therapie durch spezialisierte Behandlerinnen und Behandler indiziert sein.  

 

5.1 Etablierung und Ausbau von Lehrveranstaltungen zu Folgen sexuellem Missbrauchs und 

ihrer Behandlung an Hochschulambulanzen gemäß § 117 SGB V.  

 

5.2 Die Heilberufekammern und die zuständigen Behörden werden gebeten zu prüfen, welche 

spezialisierten Kompetenzen in der Versorgung der Opfer von sexuellem Missbrauch bereits 

in der Ausbildung zur Psychotherapeutin beziehungsweise Psychotherapeuten beziehungs-

weise in der entsprechenden Facharztweiterbildung erworben werden und falls erforderlich, 

zu initiieren sind.  

 

5.3 Die Heilberufekammern und die zuständigen Behörden werden gebeten, die Entwicklung 

von traumaspezifischen Fortbildungscurricula auf dem Boden bereits vorliegender Curricula 

zu prüfen und gegebenenfalls voranzutreiben. (zum Beispiel Ostdeutsche Psychotherapeuten-

kammer, Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie DeGPT (siehe Anlage 7 & 8), 

DGPPN, DGPM ). 

 

5.4 Die Heilberufekammern und die zuständigen Behörden werden gebeten, gegebenenfalls 

zusätzlich traumaspezifische Fortbildungscurricula, aufbauend auf den Inhalten der spezifi-

schen Aus- und Weiterbildung, zu entwickeln. Die absolvierte curriculare Fortbildung sollte 

„führungsfähig“ und bei den Meldestellen der Kammern registriert sein, damit solcherart spe-

zialisierte Therapeutinnen und Therapeuten dort abgefragt und vermittelt werden können.  

 

5.5 Die Heilberufekammern der Ärzte und Psychotherapeuten werden gebeten, den qualifi-

zierten Therapeuten ihre Fortbildungsmodule und - materialien für das Gutachterwesen vor-

zustellen und anzubieten. Da von Missbrauch Betroffene in vielen Fällen eine gerichtsverwert-

bare Dokumentation ihrer körperlichen und seelischen Verletzungen und Störungen benöti-

gen, müssen den (Erst-) Behandlern entsprechende Informationen und Dokumentationshilfen 

zur Verfügung gestellt und Schulungen und Fortbildungen organisiert werden. Für Ärztinnen 

und Ärzte wurde hierfür z. B. das 40-stündige Fortbildungs-Curriculum "Grundlagen der me-

dizinischen Begutachtung" etabliert (siehe Anlage 9). 

 

5.6 Zur Definition von Qualitätsstandards für spezialisierte Traumaambulanzen können die für 

Opferambulanzen nach Opferentschädigungsgesetz vertraglich geregelten Standards zur Ori-

entierung herangezogen werden (siehe Anlage 10).  
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5.7 Durchführung von Supervision und Intervision: Aufgrund der Komplexität der therapeuti-

schen Beziehung und aufgrund der nicht selten auftretenden Krisen bei Beratung und Behand-

lung von Menschen mit sexuellen Missbrauchserfahrungen sollten von den beteiligten Leis-

tungserbringern Supervision und Intervision als Maßnahmen der Qualitätssicherung eingerich-

tet und in Anspruch genommen werden (zum Beispiel im Rahmen der Fortbildungspflicht). 
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Anlagen  
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Anlage 1: Traumanetz seelische Gesundheit Sachsen  

http://traumanetz-sachsen.de/  
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Anlage 2: Psychenet.de Hamburger Netz psychische Gesundheit  

http://www.psychenet.de/info/ueber-diese-seite.html 
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Anlage 3: Kassenärztliche Vereinigung Bayern- Therapieplatz-
vermittlung Psychotherapie 

http://www.kvb.de/patienten/therapieplatz-psychotherapie/ 
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Anlage 4: Bündnis gegen Depression 

http://www.buendnis-depression.de/ 
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Anlage 5: Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersach-
sen e.V.  

www.ntfn.de   
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Anlage 6: Bundesweite Abfrage existierender traumaspezifischer    
Behandlungsangebote in Psychiatrischen Institutsambulanzen2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Driessen et al., 2012, S. 248f 
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Anlage 7: Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer  

 

a.) Richtlinie zum Erwerb der Fortbildungsqualifikation „Psychotraumatherapie  

(http://www.opk-info.de/red_tools/download_dokument.php?id=423)  

b.) Richtlinie zum Erwerb der Fortbildungsqualifikation "Psychotraumatherapie Kinder 

und  Jugendliche“  

(http://www.opk-info.de/red_tools/download_dokument.php?id=422) 
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a.)  
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b.)  
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Anlage 8: Best Practice Beispiel „Curriclum der DeGPT“ 

 

http://www.degpt.de/curriculum/spezielle-psychotraumatherapie.html 
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Anlage 9: Curriculum „Grundlagen der medizinischen Begutach-
tung“ 
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Anlage 10: Qualitätsstandards orientiert an den Leistungsbeschrei-
bungen für Opferambulanzen nach Opferentschädigungsgesetz, 
im Rahmen der Versorgungsverwaltung der Länder  

    

(z.B. Mustervertrag des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZFBS), Bayreuth; in: Zentrum (z.B. Mustervertrag des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZFBS), Bayreuth; in: Zentrum (z.B. Mustervertrag des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZFBS), Bayreuth; in: Zentrum (z.B. Mustervertrag des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZFBS), Bayreuth; in: Zentrum 

BaBaBaBayyyyern Familie und Soziales (Hrsg.): Leitfaden Traumaambulanzen für Opfer von Gewalttatern Familie und Soziales (Hrsg.): Leitfaden Traumaambulanzen für Opfer von Gewalttatern Familie und Soziales (Hrsg.): Leitfaden Traumaambulanzen für Opfer von Gewalttatern Familie und Soziales (Hrsg.): Leitfaden Traumaambulanzen für Opfer von Gewalttaten en en en 

im Kindesim Kindesim Kindesim Kindes----    und Jugendalter, Stand: April 2010; und Jugendalter, Stand: April 2010; und Jugendalter, Stand: April 2010; und Jugendalter, Stand: April 2010; 

http://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/oeg/leitfaden_traumaambulanz.pdfhttp://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/oeg/leitfaden_traumaambulanz.pdfhttp://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/oeg/leitfaden_traumaambulanz.pdfhttp://www.zbfs.bayern.de/imperia/md/content/blvf/oeg/leitfaden_traumaambulanz.pdf))))            

 

- Erreichbarkeit werktags zu den üblichen Geschäftszeiten, außerhalb der Geschäfts-

zeiten Erreichbarkeit über Anrufbeantworter, wenn nicht ohnehin Notfallbereitschaft 

besteht. 

- Schnellst möglicher Ersttermin für Betroffene. 

- Angebot von Diagnostik und Beratung, sowie Krisenintervention und stabilisierender 

Erstbehandlung traumatisierter Personen. 

- Fakultativ längerfristige psychotherapeutisch- psychiatrische Behandlung. 

- Mindestens ein approbierter ärztlicher oder psychologischer Psychotherapeut verfügt 

über traumatherapeutische Erfahrung. 

- Lokale Vernetzung mit Beratungsstellen und niedergelassenen Psychotherapeuten.  

- Fachliche Supervision durch ärztlichen oder psychologischen Supervisor mit speziel-

ler Erfahrung in Psychotraumatherapie.  

 


